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Massnahmen bei 
Gewässerver-
schmutzung mit und 
ohne Fischsterben 



Eine Gewässerverschmutzung ist ein Offizialdelikt, 
das heisst die Polizei muss immer aufgeboten werden!

Was kann getan werden bis zum Eintreffen der Polizei, des 
Pikettfunktionärs oder Fischereiaufsehers?

- Gewässerprobeentnahme am Feststellungsort 
	 (saubere Glas- oder Mineralwasserflasche)

- Beobachtungen, ev. tote Fische bergen, 
	 Herkunft der Verschmutzung feststellen

- Beobachtungen mit Fotos festhalten

➜ ➜
Ereignis:
Gewässerverschmutzung
ohne Fischsterben

Ereignis:
Gewässerverschmutzung
mit Fischsterben

Polizei 117 alarmieren Polizei 117 alarmieren 

Polizeipatrouille fährt zum 
Ereignisort und besichtigt das 
Ausmass der Verschmutzung; 
es erfolgt Rückmeldung an 
Einsatzzentrale Kapo

Einsatzzentrale der 
Kantonspolizei informiert: 

Einsatzzentrale informiert 
Pikettdienst AfU und 
zuständigen Fischereiauf-
seher 
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Alarm
Sofortige Meldung an die Polizei (Tel. 117), Tageszeit und 
Wochentag spielen keine Rolle.

Folgende Angaben sollten der Polizei bekannt gegeben werden:
- Name des Gewässers
- Ort (nächstgelegene Ortschaft oder Koordinaten)
- Feststellungen bekannt geben (tote Fische, 	usw.)
- Treffpunkt mit der Polizei vereinbaren

Die Polizei bietet den Pikettdienst des Amts für Umwelt und den 
zuständigen Fischereiaufseher auf. Der Fischereiaufseher 
informiert den Pächter des Gewässers. 

Für die Ermittlung der Ursache einer Gewässerver-
schmutzung bzw. eines Fischsterbens spielt die Zeit 
eine entscheidende Rolle. 

Je früher der Vorfall festgestellt und gemeldet wird, 
umso eher können Untersuchungen eingeleitet werden 
und umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Verschmutzungsstelle / der Verursacher gefunden wird.

Beobachtungen
Bei einer Gewässerverunreinigung mit oder ohne tote Fische ist 
der Zustand des Gewässers von grösster Bedeutung. 

Hier helfen Sie uns mit folgenden Angaben:
- Zeitpunkt der Beobachtung
- Wetterverhältnisse
- Aussehen und Geruch des Wassers
- Umgebung des Gewässers (Güllen oder andere Austräge)



Probeentnahme
Wasserproben (mindestens 1 Liter) müssen in saubere Glas- oder 
Kunststoffflaschen (wenn möglich Mineralwasser) entnommen 
werden. 
Sind keine sterilen Flaschen vorhanden, müssen die Flaschen 
vorgängig an der Probeentnahmestelle ausgespült werden. Erste 
Wasserproben sind sofort am Ort des festgestellten Fischsterbens 
bzw. an Stellen mit stark veränderter Wasserbeschaffenheit 
(Schaum, auffällige Trübung, Verfärbung, eigenartiger Geruch, 
usw.) zu entnehmen. Weitere Proben werden durch den Pikett-
dienst des Amts für Umwelt oder den Fischereiaufseher genom-
men.

Die Proben sind genau zu bezeichnen mit:
- Gewässername
- Datum
- Uhrzeit
- Entnahmestelle (z. B. A – D)
- Name des Probenehmers

Probenübermittlung
Die entnommenen Proben müssen möglichst rasch dem 
Amt für Umwelt, Abteilung Gewässerqualität 
(Ringstrasse 21, 8510 Frauenfeld, 052 724 24 74) übergeben 
werden. Wenn Sie die selber genommenen Wasserproben dem 
anwesenden Pikettfunktionär übergeben, wird er diese ans 
richtige Ort bringen.

Schadenersatzforderungen
Der zuständige Fischereiaufseher erstellt zuhanden der Jagd- und 
Fischereiverwaltung, der regionalen Staatsanwaltschaft und des 
geschädigten Pächters ein Protokoll mit der Schadenabrechnung 
bei Fischvergiftungen. Der Pächter organisiert das Entfernen von 
toten Fischen.
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